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Wasserausgleichende Wirkung des Bodensees im bisherigen Zustand.
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Abb. 1.

Durchschnittliche WasserFührung des Rheins
im Mittel der Jahre 1909-1921.
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Abb. 2. Darstellung des bisherigen Zustandes. Abb. 3.

Die Regulierung des Bodensees für Hochwasset^chutz, Kraftnutzung und Schiffahrt1).

Die badisch-schweizerische Rbeinkommission, die sich
mit der Konzessionierung der Rheinkraftwerke am Oberrhein

zwischen Basel und Bodensee befasst, beschloss im
Jahre 192a die Frage der Bodenseeregulierung in das
Programm für die Projektierung des Ausbaues des Oberrheins
von Basel bis zum Bodensee aufzunehmen. Der schweizerische

Bundesrat beauftragte hierauf das Eidgenössische
Amt für Wasserwirtschaft mit der Ausarbeitung dieses
Projektes, das nunmehr veröffentlicht2) und damit allen
interessierten Kreisen zugänglich gemacht ist. In diesem
umfangreichen Werk wird versucht, möglichst alle bestehenden

') Vergl. das Protokoll des Zürcher Ingenieur- und Architekten-
Vereins in Band 88, S. 292 (rem 20. November 1926) über den bezüglichen
Vortrag von Dr. Ing. K. Kobelt, Bern. Frühere Projekte siehe S. B. Z."
Band 60, 3. und 10. August 1912 ^Schweizer. Landestopographie); Band 84,

H.a. 18. Okt. 1924 (C. & E. Maier, Schaflhausen), Aeusseruog dazu von
C. Böhi in Bd. 85, 31. Jan. und 14 Febr. 1925, S. 95. Red.

2) Die Regulierung des Bodensees, Hochwasserschutz, Kraftnutzung
nnd Schiffahrt. Von Dr. Karl Kobelt, Sektionschef beim Eidgenössischen
Amt für Wasserwirtschaft. Mitteilung Nr. 20 des Amtes für Wasserwirtschaft.
88 Seiten mit 43 Tafeln und Planbeilagen. Bern 1926. Zu beziehen beim

Sekretariat des Eidgen. Amtes für Wasserwirtschaft. Preis geb. 15 Fr. (Unsere

Abbildungen sind Verkleinerungen aus diesem Weik. Red.)

Interessen, ihrer Bedeutung entsprechend, zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können niemals die Wünsche aller
Beteiligten restlos befriedigt werden. Der Verfasser macht
sich aber zur Aufgabe, nachdem er die verschiedenartigen
Ansprüche und die Möglichkeiten ihrer Berücksichtigung
in sachgemässer Weise einander gegenüberstellt, eine
Lösung vorzuschlagen, die vom volkswirtschaftlichen Standpunkt

aus die grössten Vorteile auf sich vereinigt. Der
Bundesrat bat in Aussicht genommen, die Verhandlungen
über die Kostenverteilung im Hinblick auf die Ausführung
dieses Projektes nunmehr einzuleiten.

1. Ist ein Bedürfnis für die Regulierung des Bodensees

vorhanden? Beinahe jedes Jahr tritt der Bodensee bei
Hochwasser über die Ufer, überschwemmt die Strassen
zahlreicher Dörfer und Städte und beschädigt die Kulturen.
Dieser Zustand dauert oft wochen- und monatelang; er
bringt grossen Schaden, hemmt den Verkehr und beschränkt
die Erwerbstätigkeit der Seeanwobner. Es ist deshalb ein
dringendes Gebot und der Hauptzweck der Regulierung,
die hohen Seestände tiefer zu legen und damit die Ueber-
schwemmungsgefahr zu beseitigen. — Im weitern liegt auch
der Gedanke nahe, den Bodensee als Speicherbecken für
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